
I. Wird von dem Antragssteller bzw. der Antragsstellerin ausgefüllt: 

SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE 
IN HESSEN UND NASSAU 

Drucksache Nr.:  68/13 

Antragsteller/in: 
 
Theologischer Ausschuss 
 
(bitte in Druckschrift ausfüllen)   

zu TO‐Punkt:  6.9 
(bei Haushalts-Anträgen 
Angabe der Haushaltsstelle): 

 

Wird vom Synodalbüro ausgefüllt: 

Antrag Nr.: 
 

 

 
 

Der Theol. Ausschuss hat in seiner Sitzung am 15. November 2013 beschlossen, der 
Synode einen Änderungsvorschlag zu unterbreiten: 
 
 
In der Rechtsverordnung, § 8, Absatz 2, soll als Satz 2 eingefügt werden:  
„Für musikalische Leistungen, die nicht zum regulären Aufgabenbereich der jeweiligen 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker zählen, kann ein Honorar vereinbart werden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  18.11.13 Unterschrift/en: Für den Theol. Ausschuss   
                           Ulrich Weisgerber,  Vorsitzender 

II. Wird vom Kirchensynodalvorstand ausgefüllt: 

Ergebnis der Synodalverhandlung: 

A. Beschluss vom:   

   Annahme   Ablehnung   einstimmig   mit Mehrheit 

 

B. Der Antrag wurde überwiesen an:  Beteiligt 
Feder‐
führend 

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung   
Ausschuss für Diakonie und Gesellschaftliche Verantwortung   
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Mitgliederorientierung   
Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung   
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit    
Bauausschuss    
Benennungsausschuss    
Finanzausschuss    
Rechnungsprüfungsausschuss    
Rechtsausschuss    
Theologischer Ausschuss    
Verwaltungsausschuss    

Kirchenleitung   
Kirchensynodalvorstand   

Unterschrift: 
 

 


